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Hygieneplan Corona der Markwaldschule  

Fassung vom 01.11.2020 

 

(erstellt auf Basis des Hygieneplans 6.0 des hess. Kultusministeriums) 

 

Verteiler/ Bekanntmachung: Lehrer- und Betreuungsteam, Personal, Reinigungsteam, 

Eltern, Veröffentlichung auf der Homepage der Schule 

Den Schülerinnen und Schülern der Schule werden die Prinzipien des 

Hygieneverhaltens zu Beginn des Präsenzunterrichts im Klassenverband mitgeteilt. 

       

 

1. Hygienemaßnahmen / Maskenpflicht 

 

Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, 
dürfen die Einrichtung nicht betreten. Die Hinweise „Umgang mit Krankheits- 

und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in 

Kindertageseinrichtungen, in Kinderpflegestellen und in Schulen“ sind zu 

beachten. 

Bei Auftreten solcher Symptome während der Unterrichtszeit werden die 

betreffenden Schülerinnen und Schüler isoliert. Die Sorgeberechtigten werden 

informiert und es wird empfohlen, mit dem behandelnden Kinderarzt, dem 
Hausarzt oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 

Telefonnummer 116 117 Kontakt aufzunehmen. 

 

Schülerinnen und Schüler dürfen den Präsenzunterricht und andere reguläre 

Veranstaltungen an Schulen nicht besuchen, wenn sie selbst oder ihre 

Haushaltsangehörigen Symptome für eine Infektion mit dem Corona-Virus 
aufweisen. 

Darüber hinaus dürfen Schülerinnen und Schüler, die noch nicht zwölf Jahre alt 

sind, den Präsenzunterricht und andere reguläre Veranstaltungen an Schulen 

nicht besuchen, solange Angehörige des gleichen Hausstandes aufgrund einer 

möglichen Infektion mit SARS-CoV-2 einer individuell angeordneten 

Absonderung (Quarantäne) unterliegen. 
 

In Schulen (Schulgebäude und -gelände) ist für alle Personen verpflichtend eine 

Mund- Nase- Bedeckung (Hinweise zum Tragen derselben beachten) zu tragen. 

Sobald sich die Kinder in ihren Klassen befinden, darf von dieser Regelung 

abgewichen werden, ebenso während der Ausübung von kontaktlosem Sport im 

Klassenverband sowie beim Essen im Klassenverband. 
 

In unserer Schule findet nur noch Unterricht im Klassenverband statt. 

Dementsprechend dürfen die Kinder während des Präsenzunterrichts im eigenen 

Klassenraum, oder während einer Bewegungs- oder Lerneinheit im Schulhof im 

Rahmen des Unterrichts, den Mundschutz abnehmen.  
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Die Lehrkräfte tragen durchweg eine Mund-Nasen-Bedeckung. 

 

Darüber hinaus gelten folgende Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
 

Verzicht auf Körperkontakt, sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus 

unterrichtlichen oder pädagogischen Notwendigkeiten ergibt 

 

Mit den Händen möglichst nicht ins Gesicht fassen, insbesondere nicht an Mund, 

Nase und Augen 
 

Gründliche Händehygiene (Händewaschen für alle beim Betreten des 

Klassenraums zu Schulbeginn und nach der Pause/ zwischendurch)  

 

Husten- und Niesetikette einhalten 

 
Abstand halten (mind. 1,5m), mit Ausnahme im eigenen Klassenraum und im 

Klassenverband   

 
 

Raumhygiene 

Alle 20 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig 

geöffnete Fenster über die Dauer von 3 bis 5 Minuten vorzunehmen. Die 

notwendige Lüftungsdauer ergibt sich aus der Größe des Raums, der Anzahl, 

der sich darin aufhaltenden Personen, der Größe der Fensteröffnung und der 

Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen. Klassenräume sind zusätzlich 
bereits vor der Benutzung zu lüften, insbesondere dann, wenn sich andere 

Klassen dort aufgehalten haben. 

 

Mitgebrachtes Frühstück und Getränke werden am Platz verzehrt. Schüler 

bringen bis auf Weiteres eine eigene Trinkfalsche mit. 

 
Reinigung 

In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt 

auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben 

werden. 

Auch hier sollen Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden. 

Auf eine regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes ist zu achten. 
Sicherzustellen sind 

folgende Punkte: 

• Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen 

(z. B. Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe) zu Beginn oder Ende 

des Schultages bzw. bei starker (sichtbarer) Kontamination auch 

anlassbezogen zwischendurch. 
• Eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen wird auch in der jetzigen 

COVID-19-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene 

Reinigung völlig ausreichend. Eine darüberhinausgehende Desinfektion 

von Oberflächen kann in bestimmten Situationen (z. B. Kontamination mit 

Körperausscheidungen wie Blut, Erbrochenem oder Stuhl) jedoch zweckmäßig 

sein. Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese 

generell als Wischdesinfektion durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, 
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d. h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger 

effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, weil 

Desinfektionsmittel eingeatmet werden können. Auch Raumbegasungen zur 
Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht angezeigt. 

• Keine Reinigung mit Hochdruckreinigern durchführen (wegen 

Aerosolbildung). 

• Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden 

werden (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). Sollte in 

bestimmten Situationen aus pädagogisch-didaktischen Gründen eine 
gemeinsame Nutzung von Gegenständen unvermeidbar sein (z. B. im 

naturwissenschaftlichen Unterricht), so muss zu Beginn und am Ende der 

Aktivität ein gründliches Händewaschen erfolgen und währenddessen die 

Berührung von Augen, Mund und Nase vermieden werden. 

• Bei der Nutzung von Notebooks sollen die Geräte (insbesondere Tastatur und 

Maus) grundsätzlich nach jeder Benutzung mit handelsüblichen milden 
Reinigungsmitteln oder Reinigungstüchern gereinigt werden. Soweit dies 

aufgrund der Besonderheiten der Geräte o. Ä. nicht möglich ist, müssen vor 

und nach der Benutzung die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden, und 

die Benutzer sollen darauf hingewiesen werden, dass in diesem Fall 

insbesondere die Vorgaben zur persönlichen Hygiene (Vermeidung des 

Berührens von Augen, Nase, Mund) eingehalten werden. 
 

 

Hygiene im Sanitärbereich 

Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden. 
In allen Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender und werden 

Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt. Die entsprechenden 

Auffangbehälter für Einmalhandtücher sind vorhanden. 

 

Nach dem Toilettengang ist von der jeweiligen Schülerin/dem jeweiligen Schüler 

eine gründliche Handreinigung im Sanitärbereich nach den vorgegebenen Regeln 
mit Flüssigseife vorzunehmen. Hände sind mit Papiertüchern gründlich 

abzutrocknen und diese in den dafür vorgesehenen Eimer zu werfen. 

 

 

2. Mindestabstand 

 
Soweit es für den Unterrichtsbetrieb im regulären Klassenverband sowie im 

Ganztag erforderlich und nach den infektionsschutzrechtlichen Vorgaben des 

Landes Hessen zulässig ist, kann von der Einhaltung des Mindestabstands 

insbesondere zwischen Schülerinnen und Schülern des Klassenverbands, den 

unterrichtenden Lehrkräften, dem Klassenverband zugeordneten 

Betreuungspersonal sowie dem weiteren Schulpersonal in allen Schularten und 
Jahrgangsstufen abgewichen werden.  

Durch die Definition von Gruppen in fester Zusammensetzung (Klassen) können 

im Falle einer Infektion Kontakte und Infektionswege wirksam nachverfolgt 

werden. 

 

Ein Mindestabstand von 1,5 Metern von Schülerinnen und Schülern zu 
Lehrkräften und sonstigem Personal im Unterricht sollte eingehalten werden, 
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sofern nicht pädagogisch-didaktische Gründe oder die Raumsituation ein 

Unterschreiten erfordern. 

Wo immer es im Schulgebäude und auf dem Schulgelände möglich ist, soll 
generell auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern geachtet werden, u. a. in 

den Fluren, Treppenhäusern und im Sanitärbereich sowie bei Konferenzen, im 

Lehrerzimmer, bei Besprechungen und Versammlungen. 

 

 

 

3. Personaleinsatz 

 

Grundsätzlich bestehen hinsichtlich des gesamten schulischen Personaleinsatzes 
keine Einschränkungen. Prinzipiell besteht in jeder Situation die Möglichkeit, sich 

durch die Einhaltung der oben genannten Hygiene- und 

Infektionsschutzmaßnahmen sowie des Mindestabstands zu schützen. Darüber 

hinaus kann die Nutzung persönlicher Schutzausrüstung einen zusätzlichen 

Schutz gewährleisten. 

 
In Abhängigkeit von der jeweiligen Entwicklung des Infektionsgeschehens oder 

von besonderen Risikofaktoren können bei Bedarf zusätzliche 

Schutzmaßnahmen getroffen werden. Dabei ist eine generelle Zuordnung zu 

einer Risikogruppe laut RKI nicht mehr möglich. Vielmehr erfordert dies eine 

individuelle Risikofaktoren-Bewertung durch die untersuchenden Ärztinnen und 

Ärzte.  
• Neben der Prüfung zu ergreifender spezifischer Schutzmaßnahmen kann eine 

vorübergehende Befreiung vom Präsenzunterricht im Einzelfall auf Antrag 

erfolgen, wenn ein ärztliches Attest nachweist, dass eine Lehrkraft, eine 

sozialpädagogische Mitarbeiterin oder ein sozialpädagogischer Mitarbeiter selbst 

oder eine Person, mit der sie oder er in einem Hausstand lebt, bei einer Infektion 

mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs 

ausgesetzt wäre.  

• Lehrkräfte, die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können, kommen 

ihrer Dienstpflicht von zuhause oder von einem anderen geschützten Bereich 

aus (auch in der Schule) nach.  

 

Auf Wunsch der Lehrkraft oder der sozialpädagogischen Mitarbeiterin oder des 

Mitarbeiters kann eine betriebsmedizinische Beratung durch den Medical Airport 
Service (https://www.medical-airport-service.de/mas/leistungen/infoportal-

land-hessen) in Anspruch genommen werden.  

Bei Schwangerschaft gelten die Regelungen des Mutterschutzgesetzes im 

Hinblick auf generelle und individuelle Beschäftigungsverbote. 

 

 

 

 

 

4. Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Risiko eines schweren 

Krankheitsverlaufs 
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Auch Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-

Virus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, unterliegen 

der Schulpflicht.  
•Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer individuellen ärztlichen 

Bewertung im Falle einer Erkrankung dem Risiko eines schweren 

Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, können grundsätzlich vor Ort im 

Präsenzunterricht in bestehenden Lerngruppen beschult werden, wenn 

besondere Hygienemaßnahmen (insbesondere die Abstandsregelung) für diese 

vorhanden sind bzw. organisiert werden können.  
 Gleichzeitig besteht die Möglichkeit einer Befreiung dieser Schülerinnen und 

Schüler von der Unterrichtsteilnahmepflicht in Präsenzform. Ein ärztliches 

Attest ist vorzulegen und gilt längstens für einen Zeitraum von 3 Monaten. Für 

die betroffenen Schülerinnen und Schüler tritt der Distanzunterricht an die 

Stelle des Präsenzunterrichts; ein Anspruch auf bestimmte Formen des 

Unterrichts besteht nicht.  
  Die Befreiung von der Präsenzpflicht ist von der Schule zu dokumentieren.    

  Auf das Dokument „Teilnahmepflicht in Präsenzform (BUTIP) in der LUSD ab  

  dem Schuljahr 2020/2021”, Mail vom 21.08.2020, wird verwiesen. 

 

 

5. Dokumentation und Nachverfolgung 
 

Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes 

Kontaktmanagement durch das Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist auf eine 

hinreichende Dokumentation in Bezug auf die in der Schule jeweils anwesenden 

Personen zu achten („wer hatte mit wem engeren, längeren Kontakt?“). In der 

Markwaldschule gibt es daher eine Besucherliste, in die sich alle Personen mit 

Adresse und Datum eintragen müssen, die die Schule betreten (mit Ausnahme 
des Personals und der Schülerschaft). 

Zusätzlich wird die Verwendung der Corona-Warn-App empfohlen. 

Wir möchten aber an dieser Stelle von Besuchen der Schule abraten und bitten 

über eine Kontaktaufnahme über die Lehrkräfte, das Sekretariat , telefonisch 

oder per Mail. 

 
 

6. Verantwortlichkeit der Schulleitung und Meldepflicht  

 

In Schulen ist laut Infektionsschutzgesetz die Leitung der Einrichtung für die 

Sicherstellung der Hygiene verantwortlich. Aufgrund der Coronavirus-

Meldepflichtverordnung ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das 
Auftreten von COVID-19-Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden. 

Zeitgleich ist auch das zuständige Staatliche Schulamt zu informieren. 

 

 

 

 
7. Infektionsschutz beim Sport- und Musikunterricht sowie beim 

Darstellenden Spiel 
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Sportunterricht und Musikunterricht können nach den in der Anlage 

beigefügten Grundsätzen stattfinden. Dies gilt auch für fachübergreifende 

Aspekte aus diesen Fächern und außerunterrichtliche Angebote.  
 

 

8. Schulverpflegung und Nahrungsmittelzubereitung 

 

Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung im Unterricht ist 

nicht möglich. 
Schulkantinen können entsprechend § 4 Abs. 2 der Verordnung zur 

Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und 

von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt- und 

Betriebsbeschränkungsverordnung) vom 7. Mai 2020 eine Verpflegung vor Ort 

unter den dort genannten Voraussetzungen anbieten.  

Bei der Verarbeitung und Ausgabe von Lebensmitteln ist auf strenge Hygiene zu 
achten. Ebenso sind geeignete Rahmenbedingungen für die Einnahme von 

Mahlzeiten zu schaffen (jeweils nur Schülerinnen und Schüler einer Klasse essen 

gemeinsam, dabei sind strikte Abstandsregeln einzuhalten). (siehe auch 

Vernetzungsstelle Schulverpflegung) 

 

 

9. Schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung 

 

Für schulische Ganztagsangebote, die Betreuungsangebote der Schulträger 
und Mittagsbetreuung gelten ebenfalls die Regelungen dieses Hygieneplans. 

Offene Ganztagsangebote und Mittagsbetreuungen sollen im Rahmen der 

personellen und finanziellen Ressourcen, soweit organisatorisch möglich, in 

festen Gruppen möglichst ohne Personalwechsel durchgeführt werden. Die 

Anwesenheitslisten sind so zu führen, dass die Zusammensetzung der Gruppen 

bzw. die Zuordnung des Personals deutlich wird und damit ggf.Infektionsketten 
nachvollzogen werden können. Einer Durchmischung der Gruppen wird 

entgegengewirkt. 

 

 

10. Erste Hilfe und Schulsanitätsdienst  

 

Maßnahmen der Ersten Hilfe sind zulässig. Nähere Informationen finden Sie bei 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) unter „Erste Hilfe im 

Betrieb im Umfeld der Corona-Virus-Pandemie: Handlungshilfen“.  
 

 

11. Veranstaltungen, Schülerfahrten 

 

Auch bei sonstigen Schulveranstaltungen, wie insbesondere Elternabenden und 

Informationsveranstaltungen, haben die Teilnehmenden eine Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen. 

Die Anzahl der an den genannten Veranstaltungen teilnehmenden Personen 

ergibt sich aus § 1 Abs. 2b Buchst. b der Verordnung zur Beschränkung von 

sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten 
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aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt- und 

Betriebsbeschränkungsverordnung) in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Es empfiehlt sich vor diesem Hintergrund auf Grund der Gegebenheiten vor Ort 

wahrscheinlich in den meisten Fällen, dass pro Familie nur eine Person, u. U. 

neben der Schülerin oder dem der Schüler selbst, zugelassen wird. 

 

Mehrtägige Schulfahrten sind bis Ende Januar 2021 ausgesetzt.  

 
Die Markwaldschule wird bis zum Schulhalbjahresende auf schulische 

Veranstaltungen verzichten und wichtige Gremien und Elternabende in digitaler 

Form oder in schriftlicher Form umsetzen. 

 

 

 
 

 

Wir hoffen mit der Umsetzung unseres Hygieneplanes eine weitere 

Verschärfung der Lage zu umgehen. 

Sollte dies nicht der Fall sein, wird Stufe 3 in Kraft treten, die Präsenztage,  

das Schichtmodell oder den Distanzunterricht vorsieht. 
 

 

 

Birgit Schulmeyer 

-Rektorin- 


